
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2015/0800 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-010-ca-V/60-hy/01-011-wb 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
18.11.15 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen    

23.11.2015  Beratung  öffentlich  

Ausschuss für Soziales, Gesund-
heit und Senioren    

23.11.2015  Beratung  öffentlich  

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I  zu Pkt. 1. und 2.  

30.11.2015  Beratung  öffentlich  

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III  zu Pkt. 3.  

03.12.2015  Beratung  öffentlich  

Finanz- und Rechtsausschuss    07.12.2015  Beratung  öffentlich  

Rat der Stadt Leverkusen    14.12.2015  Entscheidung  öffentlich  

 

Betreff:  

Unterbringung von Flüchtlingen in Leverkusen 
1. Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes Nordrhein-Westfalen am 
Standort „Solinger Straße" 
2. Erweiterung des „Standortes Dhünnberg – ehemaliges Freibad Auermühle" 
- Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 03.11.15 mit Stellungnahme der 
Verwaltung vom 18.11.15 
 
 
 
 
Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: 
Zur Vorlage werden umseitige Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 
03.11.15 mit Stellungnahme der Verwaltung vom 18.11.15 zur Kenntnis gegeben. 
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Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 03.11.2015 
 
Überwachung des Geländes Auermühle während der Bauarbeiten 
 
Die Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Freibades Auermühle haben begon-
nen. Angesichts zahlreicher Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte auch in NRW 
ergibt sich für uns folgende Frage: Wird das Gelände während der Bau- und Errich-
tungsarbeiten überwacht (z.B. auch in den Abend- und Nachtstunden)? 
 
Stellungnahme:  
 
Das Land NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Köln, ist Bauherr und Betreiber 
der Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Freibades Auermühle und 
wurde vom Sportpark Leverkusen um Stellungnahme gebeten. 
 
Stellungnahme der Bezirksregierung Köln: 
 
Das Gelände der künftigen Notunterkunft für Flüchtlinge wird beginnend ab dem 
17.11.2015 von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr durch den Sicherheitsdienst des Malteser Hilfs-
dienst e.V. überwacht.  
 
Ab dem 01.12.2015, wenn mit dem eigentlichen Zeltaufbau begonnen wird, wird der Si-
cherheitsdienst auch tagsüber tätig sein. 
 
Sportpark Leverkusen in Verbindung mit der Bezirksregierung Köln  
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